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Einleitung

01
Der vorliegende Artikel argumentiert, dass die Symbiose aus gesell-
schaftlich wie politisch nicht akzeptierter Religiosität in Form des Islam 
(mitnichten aber verfassungsrechtlich inakzeptabler Religiosität) und 
dem Sicherheitsdiskurs, der sich aus antimuslimischen Ressentiments 
speist, Eingang in die Diskurse der Islamismusprävention gefunden hat. 
Dies hat die Folge, dass traditionell gelebte muslimische Religiosität per 
se als potenziell gefährlich und extremistisch markiert und der islami-
schen Religion samt ihrer Ausübung de facto das Recht aberkannt wird, 
von der Religionsfreiheit gedeckt zu sein. Somit sind Muslim*innen ei-
nem Verdacht und einer Generalisierung ausgesetzt, derer sie sich nur 
schwer entziehen können und die sich auf ihre Einbindung in politische 
und demokratische Prozesse auswirken, da sie eigentlich nur von Drit-
ten legitimiert und delegitimiert werden. Gemäß diesen Diskursen und 
Narrativen geht die Problematisierung etwaiger Demonstrationen oder 
politischer Protestaktionen von muslimischen Akteur*innen als „ext-
remistisch-motiviert“ leicht von der Hand, wodurch der legitime (das 
heißt durch die Grundrechte gedeckte) Anlass dieses ihnen zustehen-
den Protests ausgeblendet wird. 

Wir nehmen in diesem Beitrag unterschiedliche Perspektiven auf den 
Gegenstand (akzeptabler) Religion ein. Im ersten Kapitel widmen wir 
uns verstärkt einer staatsrechtlichen Perspektive und beschäftigen uns 
mit dem Verhältnis von säkularem Staat und Religion vor dem Hin-
tergrund der Religionsfreiheit und dem Prinzip staatlicher Neutralität. 
Diese Perspektive ist wichtig, da sie für Praktiker*innen in der Präven-
tionsarbeit häufig einen Referenzpunkt für das eigene Handeln und die 
Einordnung staatlichen wie auch sonstigen institutionellen Handelns 
darstellt. Im zweiten Kapitel vertiefen wir die Frage nach akzeptabler 
Religion, indem nach den impliziten hegemonialen Wissensbeständen 
in Bezug auf Religion und Säkularität gefragt wird, die Religionsdiskur-
se im Allgemeinen und Islam- bzw. Islamismusdiskurse im Besonde-
ren strukturieren. Hier werden u. a. prävalente Vorstellungen über ak-
zeptable Religion sichtbar, was Praktiker*innen in die Lage versetzen 
soll, ihre präventive Arbeit und ihre Haltung zu islamischer Religion und 
Religiosität zu reflektieren. Auch kann dies ermöglichen, ein genaueres 
Verständnis des Themenfeldes des religiös begründeten Extremismus 
und seiner Prävention zu entwickeln, wodurch der herrschende Diskurs 
um wichtige Perspektiven bereichert wird.
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Säkularität des 
Rechtsstaats – 
ein Gegensatz zu 
Religion? 

02
Anders als vielleicht angenommen umfasst der Säkularitätsbegriff eine 
Vielzahl von Bedeutungsebenen, die für jede Gesellschaft im Rahmen 
ihrer eigenen, spezifischen politischen und kulturellen Dynamiken zu ver-
stehen sind (vgl. Taylor 2018). Wenn etwa in Deutschland von der Säkula-
rität des modernen Rechtsstaats die Rede ist, dann beschreibt dieser Be-
griff u. a. den Versuch einer Überwindung religiös-politischer Ideologien 
bei gleichzeitiger eurozentristischer Identitätspolitik, die die Säkularität 
von Staat und Recht als genuin abendländisches Erbe verteidigt, das es 
gegen fremdkulturelle Einflüsse zu schützen gilt (vgl. Bielefeldt 2013, 9). 

Dieses Paradoxon wird vor allem vor dem Hintergrund einer vermeint-
lichen Überwindung des Religiösen bei gleichzeitiger Normalsetzung 
christlich-normativer Werte unter dem Deckmantel unterstellter uni-
verseller Menschenrechte deutlich und zeigt den impliziten Anspruch 
von Säkularität im deutschen Kontext als Trennung von Staat und 
„fremder“ Religiosität auf – und nicht etwa als Trennung von Staat und 
Religion per se (vgl. Massad 2016 und Hallaq 2018). Dem Islam und den 
Muslim*innen wird in diesem Spannungsfeld eine gesonderte Abwehr-
haltung entgegengebracht, die sich aus einem rassistischen Sicher-
heitsdiskurs um Muslim*innen speist und eine sichtbare islamische 
Religiosität mit normativem Anspruch als oft unvereinbar mit der sä-
kularen Rechtsstaatlichkeit begreifen lässt, wie wir im Folgenden aufzu-
zeigen versuchen (vgl. Moazami 2018). 

Grundsätzlich leitet sich das Wortfeld „Säkularismus/Säkularität/säku-
lar“ vom lateinischen „saeculum“ ab, was „Welt“, „Weltzeit“ oder „Jahr-
hundert“ bedeutet (vgl. Frey et al. 2020). Der Begriff kennzeichnet den 
Staat also als ein weltliches Gebilde, das auf keiner religiösen Grund-
lage gebaut ist oder ein religiöses Ziel verfolgt (Bielefeldt 2013, 13). Der 
weltliche Staat ist also ein Konstrukt, das Menschen geschaffen haben 
und das keine religiöse Legitimität für sich beansprucht. Insofern kann 
man staatliche Säkularität stets allgemein in Abgrenzung zur Sphäre 
der Religion und zum religiös legitimierten Bekenntnisstaat sehen (vgl. 
Reuter 2011, 327ff.). Hierdurch ergibt sich, dass jedwede religiöse Kom-
ponente des Staats im Gegensatz zu seiner Säkularität stünde. Ein Bei-
spiel dafür wäre etwa der Gottesbezug1 in der Präambel des Grundge-
setzes, der sich zweifelsfrei auf die christliche Prägung der Mütter und 
Väter des Grundgesetzes zurückführen lässt (vgl. u. a. Vogt, 2007). Den 
Staat als frei von religiösen Markern anzunehmen, würde fälschlicher-
weise suggerieren, dass die Entstehung der Staaten kein Ergebnis einer 
individuellen historischen Genese wäre. Sofern man sich nicht von die-
ser obigen Definition der Säkularität entfernt, wird sie stets als Differenz 

1 Zum Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes. Sachstand WD3-3000-067/16, 2016. 
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gegenüber einem religiösen Bekenntnisstaat begriffen (vgl. Bielefeldt 
2013) und verliert so jegliche Trennschärfe. Es gilt also:  „Säkularität steht 
dann für den Anspruch des Staates, in religiösen Fragen und in weltan-
schaulichen Fragen neutral zu sein, und zwar um der religiös-weltan-
schaulichen Freiheit der Menschen willen, deren Achtung und Schutz 
dem Rechtsstaat aufgetragen ist“ (Bielefeldt 2013, 16). 

Religiös-weltanschauliche Neutralität meint – entgegen vieler Annah-
men – allerdings keine Werteneutralität, sondern eine Respektzuwei-
sung gegenüber der Religionsfreiheit auf Grundlage des Grundgesetzes 
in Art. 4 Absatz 1 und Absatz 2, die in Form eines Grundrechts Verfas-
sungsrang hat und somit ein allgemeines Menschenrecht darstellt (vgl. 
Ademi 2019). Insoweit drückt die „Neutralität“ des Staats keine norma-
tive Bindungslosigkeit aus, sondern eben eine geradezu richtungswei-
sende Bindung des Staats an die Religionsfreiheit, für deren Zweck er 
sich bewusst für die „Nicht-Identifikation“ (Bielefeldt 2013, 16) mit einer 
bestimmten Religion entscheidet. Diese Verpflichtung des Staats ge-
genüber seinem Volk entkräftet das Argument eines wertneutralen und 
normativ ungebundenen säkularen Staats, der sich indes an der Würde 
und Freiheit seiner Bürger*innen als normgebende Werte orientiert (vgl. 
Bielefeldt 2013, 17). Säkularismus ist vor diesem Hintergrund als „eine 
politische Doktrin [zu verstehen, Anm. d. A.], die nicht eine Trennung von 
Politik und Staat herbeiführte, sondern ein neues Verhältnis zwischen 
dem Staat und dem Religiösem generierte“ (vgl. Doughan/Tzuberi 2018, 
273ff.), wodurch die Neutralität des Säkularismus als eine scheinbare 
Neutralität deutlich wird, der er selbst nicht gerecht werden kann. 

Genau an diesem Punkt kommt die eingangs postulierte These von 
der Säkularität des modernen Rechtsstaats, der die Überwindung re-
ligiös-politischer Ideologien bei gleichzeitiger eurozentristischer Iden-
titätspolitik bezweckt, zum Tragen. Denn die kritische Entfernung, aus 
der heraus muslimische Religionsgemeinschaften staatlicherseits be-
handelt werden, bestätigt die Annahme eines vermeintlich neutralen 
Staats, der aber entschieden eng mit den ihm vertrauten und historisch 
gewachsenen Institutionen wie der Kirche oder kirchennahen Verbän-
den arbeitet, muslimischen Verbänden und Religionsgemeinschaften 
jedoch mit einem Verdacht des Gefährlichseins begegnet. 

So sind also Argumentationen mit Verweis auf „kulturelle Fremdheit“ 
(Ademi 2020, 4), der Hinweis auf Menschrechtsverletzungen oder man-
gelnde Rechtsstaatlichkeit in Ländern mit muslimischer Bevölkerungs-
mehrheit wie beispielsweise der Iran oder Afghanistan, die eine staatli-
che Beschränkung für islamische Religionsausübung legitimieren sollen, 
ein klares Indiz für die in Deutschland spürbare Trennung von akzep-
tabler Religiosität, die sich an den historisch gewachsenen christlichen 

Konfessionen des Westens orientiert, und inakzeptabler Religiosität, die 
als wesensfremder Körper und Importkultur des Islam aufgefasst wird. 
Politische Akteur*innen sowie Verfassungsrechtler*innen hangeln ent-
lang ebendieser kulturalistisch gezogenen Linie, um Ansprüche und For-
derungen seitens muslimischer Verbände nach Gleichbehandlung mit 
christlichen Kirchen von der Hand zu weisen und die Religionsausübung 
von Muslim*innen auf ein Minimum zu begrenzen (vgl. Hillgruber 1999).

Zweifelsohne liegt dieser Skepsis eine so häufig monierte fehlende Aufklä-
rung des Islam nach protestantischem Vorbild zugrunde, die als ein Hin-
dernis auf dem Weg zu einer zeitgemäßen und anschlussfähigen Religion 
gesehen wird (vgl. Günes, 2011). Hierbei wird der Begriff der Aufklärung in 
einer vereinfachten, populistischen Rhetorik bemüht, der sodann soge-
nannten Islamkritiker*innen als Abgrenzungs- und Veranderungsrhetorik 
gegen „den Islam“ als der „Orient“ oder eine unaufgeklärte „Vormoderne“ 
herhalten muss ( vgl. Ademi 2019). Diese Rhetorik speist sich von einer 
seit Jahrhunderten hartnäckig fortbestehenden eurozentrischen, verzerr-
ten Wahrnehmung über den Islam, seine religionsrechtlichen Fragen und 
sein Mittelalter, das stets als ein dunkleres Zeitalter ausgemalt wird im Un-
terschied zum von Hexenverbrennungen, Kreuzzügen und Unterdrückung 
geprägten und wahrgenommenen europäischen Mittelalter – ganz nach 
dem Motto: Wenn es bei uns schon schlimm gewesen ist, dann muss dies 
im Islam noch fataler gewesen sein. Dabei zeigen Geschichts- und Islam-
wissenschaftler*innen auf, dass dem islamisch geprägten Kulturraum ein 
solch dunkles Mittelalter, das eine Aufklärung oder Reformation nötig ge-
macht hätte, fremd ist und hieraus kein vehementer und expliziter Aufruf 
nach Menschenrechten, wie es aus europäischer Geschichte bekannt ist, 
erforderlich wurde (vgl. Kress 2012). Die Aufklärung – oft eine als Fortschritt 
und einer sukzessiven Entwicklung weg von einem irrationalen Glauben 
an Mythen hin zu einem vernunftgeleiteten Menschen als Ideal postu-
lierte Erzählung – wird von Adorno und Horkheimer in ihrer „Dialektik der 
Aufklärung” als kritische Erzeugnisse hervorbringender Prozesses skizziert, 
von denen der Antisemitismus bzw. die Verbreitung antisemitischer Ver-
schwörungen nur eine ist (vgl. Adorno/Horkheimer 1944). Insofern scheint 
die Forderung nach einer dem Islam fehlenden Aufklärung als „das Gute“ 
und anzustrebende Ziel, das dieser auf dem Weg der Fortschrittlichkeit zu 
kompensieren hat, absurd. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die eurozentris-
tische Brille den islamistischen Extremismus als Produkt der islamischen 
Tradition aus der Vormoderne sehen möchte, obgleich extremistische 
Formen des Islam erwiesene und genuine Produkte der europäischen 
Moderne darstellen (vgl. z. B. Griffel 2018). „Islamistischer Extremismus 
ist insofern kein Teil der islamischen Geistestradition, sondern ein radi-
kaler Bruch mit ihr“ (Ademi 2019, 7).



10 11

Analyse 2023

Vorstellungen 
über akzeptierte 
Religion und ihre 
Bedeutung für den 
Islam in Deutschland

03
In diesem Teil stellen wir in Kürze dar, was in Deutschland als (akzep-
tierte bzw. gar akzeptable) Religion gilt, auf welche Narrative dabei re-
kurriert wird und welche Rolle Normativität dabei spielt. Dies geschieht 
in Bezugnahme auf den Islam, der der Konstituierung akzeptabler Re-
ligion als Vehikel oder – wie wir zeigen werden – als produktive Kon-
trastfolie dient.

Um über (in)akzeptable Religion sprechen zu können, muss zunächst 
der in Deutschland prävalente Religionsbegriff erfasst werden. Entschei-
dend ist dabei, in einem ersten Schritt den inneren Reflex zu überden-
ken, man wisse doch, was Religion ist. Dieses geteilte, implizite Wissen 
darüber, was Religion ist (und sein darf), ihre „unsichtbaren, verdeck-
ten oder verdrängten epistemologischen Prämissen“ (Amir-Moazami 
2022, 47) und deren Genealogie bilden das Baumaterial als akzeptabel 
geltender Religion und sollen hier in Ansätzen sichtbar und damit dis-
kutierbar gemacht werden.

Die Bildung des Religionsbegriffs steht im Kontext einer spezifischen 
Moderneerzählung, die vor allem vier Stränge aufweist: die „Narrative 
[…] der Säkularisierung, der gesellschaftlichen Differenzierung, der In-
dividualisierung und der Pluralisierung von Religion“ (Daniel 2018, 36).2 
Bereits hier wird ersichtlich, dass es sich um eine sowohl in zeitlicher als 
auch geografischer Hinsicht spezifisch westliche Perspektive handelt.3 
Als Blaupause gilt das protestantische Christentum, das vor allem in 
Europa historisch eng verbunden mit nationalstaatlichen Kräften und 
Interessen ist (vgl. Amir-Moazami 2018b, 109, 115–116; Amir-Moazami 
2018a, 17–18). Für das, was im liberal-säkularen Nationalstaat als Religi-
on verhandelt wird, bedeutet Säkularität keine schlichte Trennung von 
Staat und Religion, vielmehr tritt der Nationalstaat als Religion ordnen-
de, zuschneidende und dadurch in einer spezifischen Form hervorbrin-
gende Macht auf. Religion gilt demnach als modern und folglich akzep-
tabel, wenn sie ihren eigentlichen Platz in der ausdifferenzierten Welt 
gefunden hat und ihre spezifische Funktion erfüllt. Im Sinne der gesell-
schaftlichen Differenzierung wird sie eine „von anderen Bereichen (Poli-
tik, Wirtschaft, Kunst etc.) trennbare Kategorie“ (Amir-Moazami 2018a, 
17), die der Kontingenzbewältigung dient oder eine „individuelle Got-
teserfahrung oder die Erfahrung von etwas Heiligem“ (Daniel 2018, 44) 
ist. Religion wird im modernen Differenzierungsnarrativ zu einem eigen-

2 Ihre Ausführungen fokussieren zwar die Religionssoziologie, allerdings ist der Religionsbegriff „implizit als  
 hegemoniales Wissen in der Alltagssprache verwurzelt“ (Amir-Moazami 2018a, 17; vgl. auch Daniel 2018, 50).

3 Während in globaler Betrachtung zunehmend Westeuropa religionssoziologisch eine „erklärungsbe- 
 dürftige Ausnahme“ (Sander 2020, 190–191) darstellt.
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ständigen Sonderling, der erst durch seine säkulare Beschneidung zu 
sich selbst findet. Was protestantisches Christentum im liberal-säkula-
ren Nationalstaat geworden ist, ist deshalb Religion an sich und macht 
als „Prototyp von Religion“ (Amir-Moazami 2022, 54) die Kategorie ver-
allgemeinerbar – sie wird der Maßstab, an dem andere Religionen zu 
messen sind (vgl. u. a. Amir-Moazami 2018b, 109).

Im Narrativ der Individualisierung von Religion wird Religion ihrer eige-
nen (tradierten bzw. historisch gewachsenen) normativen Organisiert-
heit entledigt. Dies bezieht sich sowohl auf normative Diskurstraditio-
nen als auch auf normative Praktiken: Das Individuum kreiert sich seine 
eigene Religion, indem es sich von vormodernen, also umfassenderen 
und durch Religionsgelehrte bestimmten Verständnissen von Religion 
emanzipiert. Im Zuge dessen verschiebt sich gemäß diesem Narrativ 
Religion ins Private, im Sinne des protestantischen Ideals sogar in das 
rein Geistige, denn „seine Kernzutaten sind Innerlichkeit, Religion als Ge-
fühl oder Rationalität“ (Amir-Moazami 2022, 54). Der öffentliche Raum 
ist dem Säkularen unterworfen, das „über angemessene und unange-
messene Religionsausübung“ (Amir-Moazami 2022, 55) befindet. 

Im bereits angerissenen Pluralisierungsnarrativ wird Religion relativiert, 
die unterschiedlichen Religionen sind in der liberal-säkularen Gesell-
schaft einige von vielen Sinnangeboten, zwischen denen das private 
Individuum entscheiden kann, ohne dass die Entscheidung sichtbare 
Konsequenzen für andere Lebens- bzw. Handlungsbereiche hat. Der Re-
ligion wird ihre Normativität (und damit auch ihre Plausibilität) genom-
men, das Sprechen über universale Wahrheiten und universal gültige 
Kategorien (etwa von Gut und Böse) ist dem Säkularen vorbehalten. 
Genealogisch trifft dieser Universalitätsanspruch mit der Säkularisie-
rung von Wissenschaft zusammen, die dem Säkularen die Position der 
absoluten Objektivität, weil nicht an Religion gebunden, zuspricht. Wer 
säkular argumentiert, tut dies aus einer Position „im säkularen Nirgend-
wo“ (Doughan/Tzuberi 2018, 293), von dem aus völlig unbefangen die 
Dinge erkennbar werden, wie sie in Wahrheit sind (vgl. u. a. Amir-Moa-
zami 2018b, 99–116 sowie Doughan/Tzuberi 2018, 293–298). Mit diesem 
Blick der völligen Objektivität wird an Religion wiederum die Forderung 
gestellt, sich einer völligen Subjektivität zu verschreiben und jegliche 
„absoluten Wahrheitsansprüche“ abzulegen. Dem Säkularen kommt so 
letztlich der absolute Wahrheitsanspruch zu, es wird damit zum qua-
si Sakralen erhoben, welches selbst alle Religion sortiert und in seiner 
spezifisch „religiösen“ Form hervorbringt. Genauer wird Islam in diese 
Form hineinzuzwängen versucht und das, was den gesetzten Rahmen 
überschreitet, wird als überkommen, fortschrittshinderlich, übertrieben 
und in vielen Fällen als islamistisch abgesondert und delegitimiert. 

Diese Stränge der Moderneerzählung weisen spezifische normative 
Setzungen auf: Die Säkularisierung, Differenzierung, Individualisierung 
und Pluralisierung von Religion gelten einerseits als gut, denn sie be-
freien den Menschen, machen ihn zu einem mündigen Individuum. An-
dererseits folgen sie einer qua Natur dem verständigen, gesunden, auf-
geklärten Menschen innewohnenden zur Verbesserung ausgerichteten 
Entwicklung. Das säkulare Projekt versteht sich im Sinne einer Fort-
schrittsideologie als die normative Speerspitze der Menschheit, seine 
Abgrenzung von „übermäßiger“ Religion oder Religiosität geschieht mit 
einer Mischung aus Überheblichkeit („andere sind noch nicht so weit“) 
und paternalistischem Mitleid4. Verbesserung kann in diesem Narrativ 
nur in der Zukunft und der Überwindung der Vergangenheit liegen. Die 
verdeckte Selbstzuschreibung des objektiven Blicks aus dem Nirgend-
wo auf Religion, die erforscht, geordnet und gezähmt wird, überspielt 
vor allem durch ihre Prävalenz in der Wissenschaft die subjektive Positi-
onierung. Die hier dargestellten Narrative, die zur Bildung des (impliziten 
hegemonialen) Religionsbegriffs beitragen, weisen entgegen der libe-
ral-säkularen Selbstdarstellung eindeutig subjektive, zu begründende 
Prämissen und normative Setzungen auf.

Nach der Einordnung in Narrative der Moderne sollen nun noch genau-
er die normativen Rahmungen aufgezeigt werden, die der gewordene 
liberal-säkulare Religionsbegriff hervorbringt. Aus dem Gegensatzpaar 
„säkular–religiös“ und dem normativen Charakter des Säkularismus er-
geben sich mehrere Differenzmarker, die akzeptable und inakzeptable 
Religion voneinander trennen, sie damit eingrenzen und somit bestim-
men, was Religion nach liberal-säkularem Verständnis sein darf. Die-
se sollen hier mit Bezugnahme auf den Islam erläutert werden. So gilt, 
wie oben bereits dargelegt, dass Religion keinen Anspruch auf Bereiche 
einfordern darf, die über den für sie abgesteckten Rahmen hinausge-
hen. Der für den Islam abgesteckte Rahmen des Akzeptablen begrenzt 
sich allermeistens auf die unsichtbaren Praktiken und Rituale, obgleich 
Sichtbarkeit im Kontext von Islam ein besonders zentrales Thema ist, an 
dem sich eine Reihe von Differenzmarkern aufzeigen lassen. So steht 
der Islam mit seinen körperlichen Riten der idealtypischen Religion der 
Verinnerlichung gegenüber.5 Hier geht es sowohl um körperliche Sicht-
barkeit durch religiöse Kleidung wie das Kopftuch als auch um sicht-
baren Ritus wie etwa das körperliche Ritualgebet, das auch in der Ge-

4 Besonders ersichtlich ist dies in Debatten über die Befreiung muslimischer Frauen aus der eigenen reli- 
 giös bedingten Unmündigkeit und dem (religiösen) Patriarchat oder über den Schutz von Kindern vor  
 religiöser Indoktrination und (körperlichen) religiösen Ritualen (siehe dazu Doughan/Tzuberi 2018).

5 Zur Auseinandersetzung mit dem muslimischen (und dem jüdischen) Körper siehe Doughan/Tzuberi  
 2018.
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meinschaft verrichtet werden kann. Entsprechend stellt ein sichtbares, 
körperliches, vielleicht sogar gemeinschaftliches muslimisches Gebet 
in der Schule eine Grenzüberschreitung dar. Es wird als Ausdruck über-
kommener, überzogener Frömmigkeit gedeutet und zugleich innerhalb 
der liberal-säkularen Matrix auf seine vermeintliche religiöse Berech-
tigung hin untersucht: Da es nicht nur Ausdruck von Religion sein darf, 
wird eine „konfrontative Religionsausübung“ hineingelesen, die den sä-
kularen Raum infrage stellt. Religiosität wird so mit einer Funktion unter-
legt, die im Rahmen von Säkularität Gültigkeit hat (hier z. B. die jugend-
liche Provokation des Schulpersonals), denn (akzeptable) Religion darf 
aus säkularer Sicht nur die Funktion der Kontingenzbewältigung erfüllen 
und bedarf dafür keiner Sichtbarkeit. Dass Schulpersonal sichtbarer Re-
ligiosität häufig mit der Sorge vor einer potenziellen Radikalisierung be-
gegnet, zeigt die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit den impliziten 
hegemonialen Vorstellungen über akzeptable Religion (vgl. Martiensen 
et al. 2022, 214).

Der Eindruck, dass Islamismus ein wachsendes Problem darstellt, kann 
also u. a. auf die Verengung dessen zurückgeführt werden, was als ei-
gentlich akzeptable Religion gilt. Die Unklarheit des Islamismusbegriffs 
ist im Kontext der bisherigen Darstellungen auch darin begründet, dass 
das, was als Eindringen von Religion in Politik gilt, wandelbar und dif-
fus ist. Exemplarisch kann hier das Merkmal der Geschlechter(un)ge-
rechtigkeit angeführt werden: Stand lange „nur“ die Gleichstellung 
von Mann und Frau im Fokus und deren Ablehnung als Hinweis auf is-
lamistische Gesinnung, gilt mittlerweile bereits die Postulierung eines 
binären Geschlechterverhältnisses als problematisch (da transfeind-
lich). Dieses Phänomen betrifft nicht nur Muslim*innen, sondern auch 
christliche Kirchen und ihre Haltung gegenüber Geschlechterdebat-
ten und damit einhergehender Fragestellungen. Dennoch werden die 
Stimmen, die eine Sanktionierung dieser Haltung einfordern, in Bezug 
auf muslimische Communitys und ihre Homophobie und Transfeind-
lichkeit viel lieber gehört, da sie das Bild des ohnehin rückschrittlichen, 
gesellschaftsuntauglichen und für neue Entwicklungen verschlossenen 
Islam zementieren. Hieraus erwachsen dann mithin Argumente für den 
Femonationalismus, der feministische Argumente für seinen völkisch-
nationalistischen Diskurs instrumentalisiert und „feministische Ideale 
für Kampagnen gegen Migranten und gegen den Islam vereinnahmt“ 
(Fritsche 2020).  Somit geht die Deklarierung des Islam als extremisti-
sche Religion leicht von der Hand, da es sich bei diesem Beispiel um 
eine Symbiose aus unakzeptabler Religion und rassistischer Motivation 
zur Sanktionierung handelt. Infolgedessen wächst auch der Phänomen-
bereich des religiös begründeten Extremismus weiter an, ohne dass es 
tatsächliche Veränderung unter religiösen Menschen geben muss.

Die Anpassung von Muslim*innen an den impliziten hegemonialen Re-
ligionsbegriff und seine Sprache lässt sich an Übersetzungsversuchen 
religiöser Argumentationen in die liberal-säkulare Matrix erkennen. Das 
Kopftuchtragen, eigentlich sichtbares Zeichen einer religiösen Überzeu-
gung, wurde und wird häufig in einen Ausdruck individueller Freiheit oder 
partikularer muslimischer Identität übersetzt, um Gültigkeit zu erlangen. 
Insgesamt ist vor diesem Hintergrund der vordergründig wachsenden 
Akzeptanz sichtbaren muslimischen Lebens mit Vorsicht zu begegnen. 
Denn auch religiöse Symbole werden hier säkularisiert. Gleichzeitig wird 
ihnen so der religiös-normative Charakter genommen: Während für 
die eine Muslima das Kopftuch Ausdruck ihrer Identität als muslimische 
Frau ist, ist es für die andere kein solcher Ausdruck. Die Übersetzung in 
die liberal-säkulare Matrix, durch die man sich Akzeptanz für den Islam 
erhofft hat, entwickelt die gegenteilige Wirkung: Die muslimische Frau 
darf sich auf sich selbst berufen, aber nicht mehr auf Gott oder religiös 
begründete Normen (vgl. u. a. Abbasi, 2020). 
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Für den Bereich der Islamismusprävention6 ist die Diskussion um ak-
zeptable Religion aus verschiedenen Gründen relevant. Mit Blick auf die 
bisherigen Ausführungen über die säkular-normativ gesetzten Grenzen 
von Religion kann für den Islam als inakzeptabler Religion im Sicher-
heitsdiskurs konstatiert werden: „Islamismus beginnt […] dort, wo Islam 
über die Stränge schlägt“ (Amir-Moazami 2022, 46), „dort, wo der Islam 
das Terrain der bloßen Religion überschreitet und damit pathologisch 
wird“ (Amir-Moazami 2022, 49). Dass Grenzüberschreitungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht nur ablehnend begegnet wird, sondern diese 
in unmittelbare Nähe von Extremismus gesetzt werden, ist mit der en-
gen Verzahnung von Veranderung und Versicherheitlichung im anti-
muslimischen Rassismus zu begründen (vgl. Manafpour et al. 2021, 30). 
Der Ausdruck inakzeptabler Religion in Wort oder Tat eckt an und stellt 
die zu schützende säkulare Norm infrage. Leicht greifen weitere Wirkme-
chanismen des antimuslimischen Rassismus, sodass vorschnell Hin-
weise auf verborgene staats-, gesellschafts- oder gar menschenfeind-
liche Gesinnungen befürchtet werden (vgl. Schuhmacher 2020, 121). Wie 
bereits dargelegt, führt die Unklarheit des Islamismusbegriffs – auch 
vor dem Hintergrund des hegemonialen Religionsbegriffs – und seine 
Abhängigkeit von aktuellen säkularen Werten zu einer Ausweitung der 
problematisierten Phänomene. Und „ein ausufernder Islamismus-Be-
griff bringt ausufernde Maßnahmen zur Verhinderung und Vorbeugung 
hervor“ (Amir-Moazami 2022, 46). Entsprechend dieser doppelten Ent-
grenzung „[setzt] Islamismusprävention […] überall dort an, wo Mus-
lim*innen sind oder vermutet werden“ (Amir-Moazami 2022, 46).

Abstrakte Personenkonstruktionen verlangen auf konkrete Äquivalen-
te,  mithin reale Personen, übertragbare Erkennungsmerkmale. Dies gilt 
auch für den*die abstrakte*n Islamisten*Islamistin. Werden diese der 
bedrohlichen Figur nicht in ausreichendem Maße beigefügt und sind 
die Merkmale des*der Extremisten*Extremistin nicht klar genug fest-
stellbar (oder werden wie im Verschwörungsnarrativ des politischen Is-
lam gar ins Reich des Geheimen, des Konspirativen verladen; vgl. hierzu 
Goldmann 2021), entwickelt sich eine destruktive Dynamik: Die (kons-
truierte) Gefahr muss beseitigt werden, denn durch den Islamismus 
sind nicht nur Einzelpersonen bedroht, sondern die gesamte (säkulare) 
Gesellschaft und Staatsordnung. Wenn man die Gefahr aber nicht aus-
reichend definieren und mit erkennbaren Merkmalen versehen kann, 
dann lauert sie – wie oben argumentiert – überall dort, wo Muslim*in-
nen sind oder vermutet werden. Der säkulare Eifer im Bereich der ras-
sismusunkritischen Islamismusprävention ist eine logische Konsequenz 

6 Begriff wird hier als Sammelbegriff für die im deutschsprachigen Raum diskutierten Phänomene verwendet.
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daraus. Er wird so lange bestehen, wie unreflektierte, Muslim*innen ver-
andernde Bereiche des Islamismus- und Präventionsdiskurses in seiner 
von impliziten hegemonialen Vorstellungen geprägten Form bestehen. 
Diese zu erkennen und ihre Wirkweisen zu verstehen, meint, Diskursivi-
tät herzustellen. Insofern Akteur*innen diese durchdringen und eine kri-
tische Haltung ihrem eigenen Arbeitsfeld gegenüber einnehmen, wird 
der sich von stigmatisierenden politischen Debatten nährende Be-
reich der Islamismusprävention schrumpfen. Kritische Stimmen wie die 
unseren oder anderer Akteur*innen werden schwerer gewichtet wer-
den. Denn letztlich sind es die Akteur*innen der Präventionslandschaft 
selbst, die in unmittelbarer Auseinandersetzung mit ihrer Zielgruppe die 
Leerstellen füllen müssen, die der Islamismusbegriff schafft.

Welches religiös konnotierte Handeln oder Sprechen sie als die säkular 
gesetzten Grenzen akzeptabler Religion überschreitend einordnen, be-
stimmt darüber, was sie als besorgniserregend und potenziell islamis-
tisch interpretieren. Die Sichtbarmachung hat also unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Präventionspraxis.
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Für muslimische Akteur*innen ergibt sich durch die oben umrissene 
Problemlage eine Reihe von Herausforderungen und Spannungsfel-
dern, ganz gleich ob sie selbst im Bereich der Prävention tätig sein wol-
len, ob sie Religionspflege oder ob sie Sozial- und Wohlfahrtsarbeit mit 
religiösem Anspruch betreiben möchten.

Das mithin größte Problem muslimischer Menschen in Deutschland ist 
die Machtlosigkeit in Diskursen zum Thema Islam und Muslim*innen in 
diesem Land. So bedürfen sie stets der Legitimation durch Dritte und le-
ben folglich immer mit der Gefahr, durch diese oder andere wieder de-
legitimiert zu werden. Die unscharfen und mit definitorischen Mängeln 
besetzten Begriffe des „legalistischen Islamismus“ oder „politischen Is-
lam“ können beinahe jeder öffentlichen Person muslimischen Glaubens 
übergestülpt werden, ohne dass diese die Anschuldigung falsifizieren 
könnte (vgl. Schiffauer 2020). Mit diesen Begriffen werden im Diskurs 
nämlich allgemein Muslim*innen bezeichnet, die zwar rechtstreu han-
deln, allerdings im Verborgenen angeblich eigene, dem Staat und der 
freien Gesellschaft zuwiderlaufende Ziele verfolgen. Die praktischen 
Konsequenzen dieses gravierenden Problems haben wir an anderer 
Stelle ausführlich dargelegt (vgl. Martiensen et al. 2022). 

Werden Moscheen und islamische Vereine als das wahrgenommen, 
was sie heute sind, nämlich sichtbare und greifbare muslimische Zi-
vilgesellschaft mit unterschiedlichsten Hintergründen, diverser Genese 
und divergierenden Religionsverständnissen, die oft nur einen Minimal-
konsens hinsichtlich Glaubens- und Religionsfragen möglich machen, 
entpuppt sich der oft artikulierte Wunsch von Staat und Politik nach nur 
einem Ansprechpartner für Muslim*innen als Utopie. Gleichzeitig bilden 
sich in Moscheen und islamischen Vereinen eigene Diskursräume, die 
nicht immer auf gesellschaftliche Diskurse rekurrieren und reagieren, 
aber immer von diesen beeinflusst werden.

Setzt man ausgehend von einer Habermas’schen Diskurstheorie und 
-ethik voraus, dass es unterschiedliche Diskursräume gibt, welche je-
weils eigene Sprachen, Logiken, Schwellen und Fallstricke mit sich brin-
gen, ergeben sich in unserer Gesellschaft entsprechend auch sehr 
diverse Diskursräume, die sich zu jeweils eigenen Thematiken immer 
weiter untergliedern, die zwar in einer gegenseitigen Wechselwirkung 
stehen, sich aber oft nicht oder missverstehen. Nach dieser Theorie 
treffen sich alle Bürger*innen im säkularen – vermeintlich neutralen 
Raum – und übersetzen ihre religiösen Themen mit säkularen Argu-
menten in den säkularen Raum, um dort in einen Prozess der Aushand-
lung zu treten. Vereinfacht könnte man also postulieren, es gibt einen 
säkularen und einen religiösen Raum – beide stehen miteinander in 

Muslimische 
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Sicherheitsdiskurs  
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einer Wechselwirkung, doch es bedarf einer gewissen Übersetzungs-
leistung (vgl. Habermas 2005, 119–154).  

Fatal wird es jedoch dann, wenn etwa der Hizb ut-Tahrir zuzurechnen-
de Akteur*innen wie z. B. Generation Islam, Realität Islam oder Muslim 
Interaktiv durch das Internet aus säkularer wie religiöser Perspektive 
problematische Narrative in innermuslimische Diskursräume setzen 
und dieser religiöse auch vom säkularen Raum ohne „Übersetzungs-
hilfe“ rezipiert wird. Fatal ist das zum einen, weil dann auf den Inhalt von 
Videos die Diskurssprache und -regeln der säkularen Sphäre angelegt 
werden und dementsprechend Missverständnisse und Fehldeutungen 
entstehen können (vgl. Ghandour 2020, 111–130). Es ist zum anderen 
auch deshalb fatal, weil religiöse Muslim*innen sich nicht einfach an 
diesem öffentlichen Diskurs in religiöser Sprache beteiligen können, da 
sie zurecht fürchten müssen, vom säkularen Diskurs missverstanden 
und gegebenenfalls ebenfalls als gefährlich markiert zu werden. Auf-
grund von antimuslimischem Rassismus und dem Sicherheitsdiskurs 
ist es folgebewussten Muslim*innen also schlichtweg unmöglich, einen 
öffentlichen und gleichzeitig theologisch fundierten Diskurs über oder 
gar mit problematischen Gruppierungen zu führen. Die Folge ist, dass 
entsprechende Debatten in der Regel ohne die Beteiligung von aus 
einem religiös geprägten Referenzrahmen herausoperierenden mus-
limischen Akteur*innen geführt werden, sodass entweder nur gänzlich 
säkularisierte Muslim*innen oder vermeintlich neutrale nichtmuslimi-
sche Islamexpert*innen zu Wort kommen. Wollen sich muslimische Ak-
teur*innen im Sicherheitsdiskurs gar an Präventionsarbeit beteiligen, 
sehen sie sich mit allen oben aufgezeigten Dilemmata konfrontiert, was 
eine Auftragsklärung ähnlich schwer gestaltet wie ein authentisches 
und ehrliches Handeln, ohne die eigenen Gemeinschaften unter stig-
matisierenden Generalverdacht zu stellen. Es fehlen zudem klare und 
trennscharfe Linien, um zwischen der Religionspflege und staatlich ge-
förderter Präventionsarbeit mit Steuermitteln des neutralen säkularen 
Staats zu unterscheiden. Wir nehmen diese notwendige Unterschei-
dung sehr ernst und versuchen, religiös konnotierte Themen politisch 
bildnerisch auf Grundlage des Beutelsbacher Konsens zu bearbeiten, 
nehmen dies allerdings bei vielen anderen Akteur*innen im Feld oft 
deutlich anders wahr. Vor allem nichtmuslimische Organisationen ha-
ben vor dem Hintergrund des Sicherheitsdiskurses für ihr Handeln kei-
ne Konsequenzen zu befürchten, worin sich die Macht des Säkularis-
mus ein erneutes Mal manifestiert: Während nichtreligiöse Träger, ergo 
säkulare Träger, Islam (be-)handeln, wird den muslimischen Trägern 
Gleiches aufgrund vermeintlich fehlender Objektivität, die sich durch 
ihre Religiosität ergebe, verwehrt.  

Führt man sich sämtliche skizzierte Problematiken vor Augen und ver-
gegenwärtigt sich die Narrative von Akteur*innen wie Generation Islam, 
Muslim Interaktiv oder Realität Islam, die staatlich geförderte Präven-
tionsmaßnahmen ebenso ins Visier nehmen wie sie eine vermeintliche 
Wertediktatur, einen Angriff auf die vermeintlich islamische Identität 
oder die vermeintliche Entkernung der islamischen Religion durch den 
Staat thematisieren, dann wird klar: Man kann diesen Narrative nicht 
durch Verbote oder Warnungen durch Sicherheitsbehörden entkräften. 
Insbesondere für muslimische Akteur*innen ist nicht nachvollziehbar 
und transparent, warum bestimmte Akteur*innen unter Beobachtung 
stehen und andere nicht.

Abschließend möchten wir noch ein aktuelles Beispiel aus Ham-
burg aufgreifen. Unter dem Titel „Der Koran ist die Zukunft. Kundge-
bung gegen Koranverbrennung“ lud Muslim Interaktiv als eine der 
Hizb ut-Tahrir-Bewegung zugerechnete Initiative anlässlich einer Ko-
ranverbrennung in Schweden am 04.02.2023 zu einer Kundgebung am 
Hamburger Steindamm auf. Als Reaktion darauf veröffentlichte die 
Freie und Hansestadt Hamburg am Vortag eine Verlautbarung des 
Landesamts für Verfassungsschutz, in welcher es unter anderem heißt: 
„Wer an dieser Demonstration teilnimmt, steht Seite an Seite mit Ver-
fassungsfeinden, die eine Gesellschaftsform durchsetzen wollen, die 
mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung unverein-
bar ist. […] Es gehört seit Jahren zur Strategie der HuT und Netzwerken 
wie MI, gesellschaftlich relevante und breit diskutierte Themen für ihre 
ideologischen Zwecke zu instrumentalisieren. In diesem Kontext ist der 
Tenor der morgigen Veranstaltung zu sehen” (Landesamt für Verfas-
sungschutz Hamburg 2023).

Auch wenn mit Statements wie diesem auf den ersten Blick kein Scha-
den angerichtet wird und der Text als Präventionsmaßnahme scheinbar 
lediglich warnen möchte, offenbaren sich auf den zweiten Blick einige 
Problemlagen. Insofern sich der Kundgebung unbedarfte Muslim*innen 
anschließen, die nicht am Vortag die Website der Hansestadt besucht 
haben oder sich des ideologischen Umfelds der Veranstalter*innen 
nicht bewusst waren, ist klar: Sie stehen „Seite an Seite mit Verfassungs-
feinden“, was in Anbetracht möglicher Kontaktschuldvorwürfe tiefgrei-
fende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Muslim*innen, die gern 
von ihrem demokratischen Recht der Demonstrationsfreiheit Gebrauch 
machen möchten, ergibt sich ausgehend vom staatlichen Umgang mit 
der Kundgebung kaum eine Handlungsmöglichkeit, die nicht von Drit-
ten auf fatale Weise problematisiert werden könnte. Zudem haben sich 
muslimische Akteur*innen der Herausforderung zu stellen, dass eine 
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wie auch immer geartete eigene Kundgebung durch unerwünschte 
Gruppen instrumentalisiert werden könnte oder aufgrund der Teilnah-
me problematisierter Einzelakteur*innen von Dritten im Nachgang als 
gefährlich markiert würde. 

Die so entstehende Gesamtsituation erschwert es Muslim*innen und 
ihren Vertreter*innen massiv, zu diesem Vorfall der Koranverbrennung 
oder anderen Vorfällen öffentlichkeitswirksame Aktionen, Kundgebun-
gen oder Stellungnahmen zu verfassen. Sie werden dabei nach anderen 
Maßstäben beurteilt als nichtmuslimische Personen. Das Korsett des 
antimuslimischen Rassismus und des Sicherheitsdiskurses behindert 
die Schaffung eines dritten Raums, den eine besonnene Übersetzung 
muslimischer Befindlichkeiten und Anliegen in die säkulare Sphäre so 
dringend nötig hätte. Demokratische Grundrechte wie etwa Religions-, 
Meinungs- oder Meinungsäußerungsfreiheit sind so für Muslim*innen 
oft nicht erfahrbar, da es keinen Raum gibt, die dafür notwendig Selbst-
wirksamkeit zu erfahren.
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Das Ausmaß der rassismusunkritischen Bereiche der Islamismusprä-
vention und die Überzeugung, mit der dieser große Bereich der Präven-
tion betrieben wird, sagen mehr über die liberal-säkulare Gesellschaft 
aus als über die problematisierte Minderheit. Die Reflexion darüber, wel-
che Vorstellungen über akzeptable Religion sich auf die Islamismusprä-
vention auswirken, hat unter Umständen die Möglichkeit, Baustein eines 
Paradigmenwechsels zu sein, der den Blick auf die absondernde, ord-
nende und präventiv agierende Macht lenkt. Für die Praxis hieße dies, 
ausufernde Phänomen- und Zielgruppenbeschreibungen daraufhin zu 
untersuchen, ob diese tatsächliche Problemlagen in den Blick nehmen 
oder aber Manifestationen der „Selbstbestätigungstechnik des Säkula-
ren“ (Doughan/Tzuberi 2018, 296) sind. Das Ergebnis stellt Theoretiker*in-
nen, vor allem aber Praktiker*innen vor die Herausforderung, ihr Verhält-
nis zum weiten Feld des Islamismus und ihre Rolle darin neu zu denken. 

Der Erfolg künftiger Präventionsarbeit ist in hohem Maße abhängig 
von einer deutlichen Abgrenzung vom Sicherheitsdiskurs, denn nur so 
wird es möglich sein, rassistische Diskurse nicht weiter zu reproduzie-
ren und zu verstetigen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
geht Deutschland hier einen Sonderweg (vgl. Nordbruch 2013), da die 
eigentliche Präventionsarbeit mit staatlichem Auftrag an zivilgesell-
schaftliche Träger ausgelagert wird. Es hat sich ein in Teilen diverser 
und kritischer Diskurs entwickelt, der uns Autor*innen durchaus hoff-
nungsvoll stimmt. Für die Zukunft wünschen wir uns jedoch großflächi-
geren Einbezug muslimischer Akteur*innen und eine Sichtbarmachung 
ihrer Perspektiven, um nicht Teil des Problems zu bleiben.

Ziel sollte eine systemische und strukturelle Veränderung sein, die die 
sichtbare Religiosität im öffentlichen Raum nicht zwecks der Aufrecht-
erhaltung einer vermeintlichen Leitkultur als fremd und gefährlich ent-
wertet. Die Grundlage dieser notwendigen Veränderung wird von der 
positiven Religionsfreiheit gewährleistet und die Vernachlässigung der 
Geltendmachung dieses Grundrechts zeugt von Demokratiedefiziten 
und mangelhafter Rechtsstaatlichkeit. Die praktische Arbeit mit mus-
limischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist von diesen Dis-
kursen geprägt und mündet in einer Erlernung von „Selbstführung“7. Im 

7 „,Selbstführung‘ beschreibt eine Regierungstechnik der Gouvernementalität nach Foucault (2014), die in Ver- 
 schränkung mit der sichtbar agierenden Disziplinarmacht besteht und durch die Individuen mithilfe von  
 ,Techniken des Selbst‘ als Subjekte indirekt gelenkt werden können bzw. sich selbst lenken. Im antimusli- 
 mischen Rassismus geschieht dies vor allem über den hegemonialen Sicherheitsdiskurs, in dem Muslim*in- 
 nen kollektiv als potenziell islamistisch gefährdend adressiert und definiert werden. Das Wissen über anti- 
 muslimischen Rassismus und seine potenziellen disziplinarischen Folgen für das Individuum führen dazu,  
 dass sich dieses selbst lenkt, ohne dass die Disziplinarmacht aktiv wird. Die Selbstführung von Muslim*innen  
 gestaltet sich beispielsweise in Form von Entsolidarisierung gegenüber problematisierten Muslim*innen  
 oder – wie auch in diesem Beitrag – Selbstzensur, aus der Sorge, durch Mechanismen des antimuslimi- 
 schen Rassismus diszipliniert zu werden (z. B. durch Kontaktschuldvorwürfe)“ (Martiensen et al. 2022, 232).

Schlussbetrachtung
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Kontext von akzeptierter und nichtakzeptierter Religion manifestiert sie 
sich vor allem in der Beschränkung eigener sichtbarer Religiosität in 
Wort und Tat.

Wir plädieren für eine Sensibilität gegenüber den dargelegten Sach-
verhalten und glauben, dass es unbedingt sinnvoll wäre, abgesehen 
von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention den Begriff einer 
Quartiärprävention im Sinne einer „Verhinderung unnötiger Medika-
tion oder Verhinderung von Übermedikalisierung“, die zum Ziel hat, das 
Prinzip des „primum non nocere secundum cavere tertium sanare“ 
(„erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen“) als 
einen Grundpfeiler auch rechtsstaatlichen Handelns zu berücksichti-
gen und gleichsam auf die Islamismus- und Präventionsdiskurse an-
zuwenden. In ihren Grundlagen steht und fällt eine solche Quartiärprä-
vention mit der genannten systemischen Veränderung, genauer mit 
der Verengung des Islamismusbegriffs durch die Konkretisierung der 
Phänomene, die evidenzbasierte Benennung ihrer erkennbaren Merk-
male und Hinwendungsgründe. 

Darüber hinaus kommt einer Quartiärprävention die Aufgabe zu, eine 
Schaden-Nutzen-Abwägung bestehender Präventionsprogramme 
vorzunehmen. Dies geschieht in mindestens zwei Hinsichten: Zunächst 
gilt es zu verstehen, dass Radikalisierung und Extremismus sich nicht 
in einem Vakuum bilden und entwickeln. Sie erfolgen auf der (indivi-
duumsbezogenen) Mikroebene, der (gruppen- bzw. ideologiebezoge-
nen) Mesoebene und der (gesellschaftlichen/politischen) Makroebene 
(vgl. u. a. Coester 2019, IX). Vor allem auf den letzten beiden Ebenen ist 
relevant, dass es sich dabei um ein wechselseitiges Verhältnis handelt 
(vgl. Schuhmacher 2020, 127). Für staatliche und zivilgesellschaftliche 
Institutionen und Akteur*innen bedeutet dies, dass ihre (Re-)Aktionen 
Einfluss auf Radikalisierungsprozesse haben und somit die Gefahr von 
kontraintentionalen Effekten besteht. Konkret muss Quartiärprävention 
fragen, welche Zielgruppenbeschreibungen und welche Präventions-
maßnahmen auch Narrative von einem staatlichen Kampf gegen den 
Islam begünstigen. In Betracht gezogen werden muss außerdem die 
Gefahr von Ko-Radikalisierung. Stigmatisierende Bildungsangebote, in 
denen sich z. B. vornehmlich muslimische Schüler*innen mit Islamis-
mus auseinandersetzen, können zu (berechtigtem) Widerstand füh-
ren (vgl. Kiefer/Kiefer 2020, 408). Fehleinschätzungen und überzogene 
Maßnahmen können dabei eine Eskalationsdynamik anstoßen, die Ju-
gendliche erst in extremistische Gruppierungen hineintreibt. Stigmati-
sierende Elemente des Islamismusdiskurses und darauf aufbauende 
groß angelegte Präventionsmaßnahmen können auf der Makroebene 
ähnliche Dynamiken hervorbringen (vgl. Logvinov 2017, 89–95). Aus Si-

cherheit zu viel Prävention zu betreiben hat seinen Preis, vor allem vor 
dem Hintergrund der Ausweitung polizeilicher und sicherheitsbehörd-
licher Kompetenzerweiterung in nichtdelinquente Lebensbereiche (vgl. 
Jasch 2021, 36–37). Die oft zu Unrecht Verdächtigten müssen mit realen 
Konsequenzen für ihren Lebensweg rechnen. Zu viel Prävention gilt es 
also zu verhindern.

Dieser Vorschlag der Quartiärprävention bedarf unzweifelhaft einer 
produktiv-kritischen Beschäftigung aus unterschiedlichen Perspektiven 
von Theorie und Praxis. Wir halten sie angesichts unserer Darstellungen 
für einen gebotenen, wenn nicht sogar notwendigen Akt von Selbstkritik 
und Kurskorrektur der Präventionslandschaft.
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